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DKTIG – Deutsche Krankenhaus TrustCenter
und Informationsverarbeitung GmbH
 Gegr. 1996 in Düsseldorf, gemeinsam getragen von den 

Landeskrankenhausgesellschaften und der DKG (Sitz seit 01.01.2015 in Leipzig)

 Tätigkeitsfelder und Projekte (Kernbereiche)

• TrustCenter „Zertifizierung für Datenübermittlung gem. § 301 SGB V“ 

• Projekt „Telematik-Infrastruktur Krankenhaus (SMC-B)“

• Projekt „Kalkulation/ LBFW/ LBEW PSY“

• Projekt „DKV“ (Deutsches Krankenhaus Verzeichnis)

• Projekt „Qualitätsberichte“
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Telematikinfrastruktur (TI)

 Die TI vernetzt alle Akteure des Gesundheitswesens im Bereich der Gesetzlichen 

Krankenversicherung und gewährleistet den sektoren- und systemübergreifenden 

sowie sicheren Austausch von Informationen.

 Zur Nutzung der Dienste der TI muss sich eine Einrichtung authentisieren. 

 Zur Authentisierung ist eine SMC-B erforderlich.

 Die DKTIG ist für den Sektor Krankenhaus die ausgebende und attributbestätigende 

Stelle. 
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Verantwortungsbereich der DKTIG

 

Die Ausgabe der SMC-B Krankenhaus erfolgt von der  DKTIG nicht für:  

 Notfallambulanzen

 weitere Ambulanzen am Krankenhaus mit vertragsärztlicher Abrechnung

 Ermächtigte Ärzte

 Belegärzte

 und Medizinische Versorgungszentren (MVZ)

4

Als Krankenhaus werden dabei alle Leistungsbereiche der Organisationseinheit 

Krankenhaus definiert, die nicht der vertragsärztlichen Versorgung/Abrechnung 

unterliegen.



Antragsverfahren zur SMC-B Krankenhaus (1)

Zweistufiges Antragsverfahren zur Beantragung einer SMC-B Krankenhaus.

Schritt 1: 
 Über die DKTIG-Homepage sind die Antragsportale der voraussichtlich drei 

zertifizierten Trust Service Provider (TSP) erreichbar.
• TSP 1: Bundesdruckerei GmbH
• TSP 2: T-Systems International GmbH
• TSP 3: SHC

 Ein elektronischer Antrag ist über die Antragsportale zu stellen.
 Mit einem Antrag können mehrere SMC-B des jeweiligen TSP bestellt werden.
 Empfehlung einer (Ersatz-) Ausstattung über mind. 2 TSP, um bspw. 

Betreiberausfällen vorzubeugen
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Antragsverfahren zur SMC-B Krankenhaus (2)

Zweistufiges Antragsverfahren zur Beantragung einer SMC-B Krankenhaus.

Schritt 2: 
 Der Antrag wird durch das Krankenhaus zusammen mit den 

Vertragsunterlagen aus dem Portal heruntergeladen. Ein Exemplar des 
Antrages, der Vertrag sowie die Berechtigungsnachweise (u.a. Kopie des 
Personalausweises der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, 
Feststellungsbescheid, Handelsregisterauszug o.ä.) werden postalisch an die 
DKTIG versandt. 

 Die DKTIG führt nach Eingang aller Unterlagen eine Berechtigungsprüfung der 
Antragstellerin bzw. des Antragstellers zur Beantragung einer SMC-B für das 
Krankenhaus durch (Attributprüfung) und initiiert bei erfolgreicher Prüfung die 
Kartenproduktion (Personalisierung).
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Freischaltung der SMC-B Krankenhaus

Nach der Personalisierung und Auslieferung der Karte, ist die SMC-B vom 
Krankenhaus freizuschalten.

Hinweis: 
 Die Zugangsdaten zur Freischaltung (aber auch der Sperrung) von SMC-B 

werden im Antragsprozess erzeugt. Bitte diese Daten sicher und gut 
aufbewahren.
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Darüber hinaus….

 Die Beantragung zur Lieferung von SMC-B Krankenhaus wird voraussichtlich 
ab Ende Oktober / Anfang November 2018 möglich sein.

 Eine Bestellung der SMC-B Krankenhaus bei Verfügbarkeit des Konnektors 
sinnvoll (Zertifikatslaufzeiten beachten) 

 Die Gültigkeitsdauer der SMC-B-Zertifikate beträgt derzeit 5 Jahre.
 Die Krankenhäuser erhalten für ausgelieferte SMC-B eine Rechnung von der 

DKTIG. Die einmalige Leistungsabrechnung umfasst die gesamte 
Gültigkeitsdauer der Zertifikate (keine jahresbezogene Abrechnung).

 Vorauss. Abrechnungsbetrag orientiert sich an Finanzierungsvereinbarung TI
 Planen Sie ausreichend Zeit für die Implementierung der TI-Komponenten.
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Wo bekomme ich Auskünfte?

 Erreichbarkeit der Antragsportale und weiterführender Informationen unter 
www.dktig.de/trustcenter (SMC-B)

 Erreichbarkeit der Geschäftsstelle
 Humboldtstr. 9, 04105 Leipzig
 Telefon: 0341 308951-0 E-Mail: telematik@dktig.de

 Zuständige Sachbearbeiter der DKTIG werden auf der Webseite mit 
Kontaktdaten ausgewiesen (Zuordnung der Ansprechpartner über 
Bundesländer)

 Die TSP schalten im Auftrag der DKTIG entsprechende Hotlines, die zu 
Regelzeiten (WT / 8 -17 Uhr) erreichbar sind. Rufnummern finden Sie im 
jeweiligen Antragsportal.

 Informationen der Landeskrankenhausgesellschaften (Rundschreiben) 
beachten
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


